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Kanton Basel-Landschaft

Formular fir Kiindigung von Wohn- und Geschaftsraumen
(Art. 266/ Abs. 2 und Art. 298 Abs. 2 OR)

Einschreiben

Mieterschaft:

Mietobjekt:

Vermieterschaft:

Hiermit wird lhnen das Mietverhaltnis gekiindigt auf den

Ort/Datum: Unterschrift der Vermieterschaft/Verwaltung

Hinweis:

Bei verheirateten Paaren sowie bei eingetragenen Partnerschaften ist die Kindigung jedem Ehegatten bzw. jedem
eingetragenen Partner und jeder eingetragenen Partnerin einzeln und mit separater Post zuzustellen (Art. 266n OR),
ansonsten sie nichtig ist. Auf Verlangen der Mieterschaft muss die Vermieterschaft die Kiindigung begriinden (Art. 271
Abs. 2 OR).

Rechtsmittelbelehrung:
Die Mieterschaft kanninnert 30 Tagen seit Empfang dieser Mitteilung schriftlich bei der kantonalen Schlichtungs-
stelle fur Mietangelegenheiten, Postfach, 4410 Liestal

— die Kindigung anfechten;
— die Erstreckung des Mietverhaltnisses verlangen.

Dieses Formular ist nur gultig mit den Bestimmungen des Obligationenrechts.
Sie missen riickseitig aufgedruckt oder als Seite 2 abgegeben werden Seite 1 von 2



Auszug aus dem Obligationenrecht

Art. 271

' Die Kundigung ist anfechtbar, wenn sie gegen den Grundsatz
von Treu und Glauben verstdsst.

2 Die Kundigung muss auf Verlangen begriindet werden.

Art. 271a

" Die Kiindigung durch den Vermieter ist insbesondere anfecht-

bar, wenn sie ausgesprochen wird:

a) weil der Mieter nach Treu und Glauben Anspriche aus dem
Mietverhéltnis geltend macht;

b) weil der Vermieter eine einseitige Vertragsanderung zu Lasten
des Mieters oder eine Mietzinsanpassung durchsetzen will;

c) allein um den Mieter zum Erwerb der gemieteten Wohnung
Zu veranlassen;

d) wahrend eines mit dem Mietverhaltnis zusammenhéngen-
den Schlichtungs- oder Gerichtsverfahrens, ausser wenn der
Mieter das Verfahren missbrauchlich eingeleitet hat;

e) vor Ablauf von drei Jahren nach Abschluss eines mit dem
Mietverhaltnis zusammenhangenden Schlichtungs- oder Ge-
richtsverfahrens, in dem der Vermieter:

1. zu einem erheblichen Teil unterlegen ist;

2. seine Forderung oder Klage zurlickgezogen oder erheb-
lich eingeschrankt hat;

3. auf die Anrufung des Richters verzichtet hat;

4. mit dem Mieter einen Vergleich geschlossen oder sich
sonstwie geeinigt hat;

f) wegen Anderungen in der familigren Situation des Mieters,
aus denen dem Vermieter keine wesentlichen Nachteile ent-
stehen.

2 Absatz 1 Buchstabe e ist auch anwendbar, wenn der Mieter
durch Schriftsticke nachweisen kann, dass er sich mit dem
Vermieter ausserhalb eines Schlichtungs- oder Gerichtsverfah-
rens Uber eine Forderung aus dem Mietverhéltnis geeinigt hat.

8 Absatz 1 Buchstaben d und e sind nicht anwendbar bei Kiindi-

gungen:

a) wegen dringenden Eigenbedarfs des Vermieters fUr sich,
nahe Verwandte oder Verschwagerte;

b) wegen Zahlungsriickstand des Mieters (Art. 257d);

c) wegen schwerer Verletzung der Pflicht des Mieters zu Sorg-
falt und Rucksichtnahme (Art. 257f Abs. 3 und 4);

d) infolge Verausserung der Sache (Art. 261);

e) aus wichtigen Grunden (Art. 266Q)

f) wegen Konkurs des Mieters (Art. 266h).

Art. 272

" Der Mieter kann die Erstreckung eines befristeten oder un-
befristeten Mietverhéltnisses verlangen, wenn die Beendigung
der Miete fUr ihn oder seine Familie eine Harte zur Folge hatte,
die durch die Interessen des Vermieters nicht zu rechtfertigen
ware.

2 Bei der Interessenabwagung bericksichtigt die zustandige

Behdrde insbesondere:

a) die Umstande des Vertragsabschlusses und den Inhalt des
Vertrages;

b) die Dauer des Mietverhaltnisses;

¢) die personlichen, familidren und wirtschaftlichen Verhaltnisse
der Parteien und deren Verhalten;

d) einen allfélligen Eigenbedarf des Vermieters fUr sich, nahe Ver-
wandte oder Verschwégerte sowie die Dringlichkeit dieses
Bedarfs;

e) die Verhaltnisse auf dem &rtlichen Markt fir Wohn- und Ge-
schaftsraume.

8 Verlangt der Mieter eine zweite Erstreckung, so bericksichtigt
die zustandige Behdrde auch, ob er zur Abwendung der Harte
alles unternommen hat, was ihm zuzumuten war.

2011 -Ho

Art. 272a

' Die Erstreckung ist ausgeschlossen bei Kiindigungen:

a) wegen Zahlungsrickstand des Mieters (Art. 257d);

b) wegen schwerer Verletzung der Pflicht des Mieters zu Sorg-
falt und Rucksichtnahme (Art. 257f Abs. 3 und 4);

c) wegen Konkurs des Mieters (Art. 266h);

d) eines Mietvertrages, welcher im Hinblick auf ein bevorste-
hendes Umbau- und Abbruchvorhaben ausdrticklich nur fur
die beschrankte Zeit bis zum Baubeginn oder bis zum Erhalt
der erforderlichen Bewilligung abgeschlossen wurde.

2 Die Erstreckung ist in der Regel ausgeschlossen, wenn der
Vermieter dem Mieter einen gleichwertigen Ersatz fir die Wohn-
oder Geschaftsrdume anbietet.

Art. 272b

" Das Mietverhéltnis kann fir Wohnraume um hdchstens vier, flr
Geschaftsraume um hochstens sechs Jahre erstreckt werden.
Im Rahmen der Hochstdauer kdnnen eine oder zwei Erstre-
ckungen gewahrt werden.

2 Vereinbaren die Parteien eine Erstreckung des Mietverhéltnis-
ses, so sind sie an keine Hochstdauer gebunden, und der Mieter
kann auf eine zweite Erstreckung verzichten.

Art. 273

" Wil eine Partei die Kindigung anfechten, so muss sie das
Begehren innert 30 Tagen nach Empfang der Kindigung der
Schlichtungsbehorde einreichen.

2 Will der Mieter eine Erstreckung des Mietverhéltnisses verlan-

gen, so muss er das Begehren der Schlichtungsbehdrde ein-

reichen:

a) bei einem unbefristeten Mietverhaltnis innert 30 Tagen nach
Empfang der Kindigung;

b) bei einem befristeten Mietverhaltnis spatestens 60 Tage vor
Ablauf der Vertragsdauer.

3 Das Begehren um eine zweite Erstreckung muss der Mieter
der Schlichtungsbehérde spatestens 60 Tage vor Ablauf der
ersten einreichen.

4 Das Verfahren vor der Schlichtungsbehdrde richtet sich nach
der ZPO.

5 Weist die zustandige Behorde ein Begehren des Mieters be-
treffend Anfechtung der Kiindigung ab, so prift sie von Amtes
wegen, ob das Mietverhaltnis erstreckt werden kann.

Art. 273a

" Dient die gemietete Sache als Wohnung der Familie, so kann
auch der Ehegatte des Mieters die Kindigung anfechten, die
Erstreckung des Mietverhéltnisses verlangen oder die Ubrigen
Rechte auslben, die dem Mieter bei Kiindigung zustehen.

2 Vereinbarungen Uber die Erstreckung sind nur gultig, wenn sie
mit beiden Ehegatten abgeschlossen werden.

3 Die gleiche Regelung gilt bei eingetragenen Partnerschaften
sinngemass.

Art. 273b

" Dieser Abschnitt gilt fir die Untermiete, solange das Haupt-
mietverhdltnis nicht aufgeldst ist. Die Untermiete kann nur fir
die Dauer des Hauptmietverhaltnisses erstreckt werden.

2 Bezweckt die Untermiete hauptséchlich die Umgehung der
Vorschriften Uber den Kindigungsschutz, so wird dem Unter-
mieter ohne Rucksicht auf das Hauptmietverhaltnis Kindi-
gungsschutz gewahrt. Wird das Hauptmietverhaltnis gekindigt,
so tritt der Vermieter anstelle des Mieters in den Vertrag mit dem
Untermieter ein.

Art. 273c

" Der Mieter kann auf Rechte, die ihm nach diesem Abschnitt
zustehen, nur verzichten, wenn dies ausdrticklich vorgesehen ist.

2 Abweichende Vereinbarungen sind nichtig.

Seite 2 von 2



	Text4: 
	0: 
	1: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 
	0: 
	1: 

	10: 

	Text1: Dieses Formular ist nur gültig mit den Bestimmungen des Obligationenrechts. Sie müssen rückseitig aufgedruckt oder als Seite 2 abgegeben werden
	Text2: Seite 1 von 2
	Text3: Seite 2 von 2


